
Stadt Troisdorf 

Der Bürgermeister 
Az: II/66 

 
 

Datum: 28.06.2021 

Vorlage, DS-Nr. 2021/0902  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Mobilität und Bauwesen 23.09.2021    

 
 
Betreff: Verkehrsberuhigung der Uckendorfer Straße im Abschnitt Spicher 

Straße/Evrystraße 
hier: Antrag der Fraktion Die GRÜNEN vom 24. Juni 2021 

 
Beschlussentwurf: 

Der Ausschuss für Mobilität und Bauwesen beauftragt die Verwaltung für die 

Uckendorferstraße ein gesamtheitliches Planungskonzept zu erstellen unter 
Einbeziehung der erforderlichen Verkehrsberuhigung zwischen der Spicher Str. und 

der Evrystraße.   
 
 

 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  

 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 

 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Antrag vom 24.06.2021 beantragt die Fraktion DIE GRÜNEN eine 

Verkehrsberuhigung der Uckendorfer Straße im Abschnitt Spicher Straße/ 
Evrystraße. 
 

Mit der Errichtung von Wohnungen am Standort besteht aus Sicht der Fraktion DIE 
GRÜNEN Handlungsbedarf, um den erhöhten Geschwindigkeiten entgegenzuwirken. 

Durch den Kurvenverlauf von der Spicher Straße kommend, ist die Sicht auf 
mögliche Querungen auf der Höhe Bremer Straße eingeschränkt. 
 

 
Für die Uckendorfer Straße ist festzustellen, dass in mehreren- mitunter 

unabhängigen- Teilbereichen Handlungsbedarf besteht. So sind neben der 
Herstellung einer adäquaten fußläufigen Anbindung des neu Errichteten 
Wohnkomplexes mit über 100 Wohneinheiten für Menschen mit körperlichen 

Einschränkungen, auch für weitere Abschnitten infrastrukturelle Anpassungen 
erforderlich um den heutigen Mobilitätsanforderungen gerecht zu werden. Bei dieser 

Gelegenheit wird auch die beantragte Verkehrsberuhigung entsprechend 
mitberücksichtigt. 
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Um zu gewährleisten, dass die punktuellen Maßnahmen konzeptionell 
ineinandergreifen, wird die Verwaltung hier ein entsprechendes Fachbüro 

unterstützend einbinden. Erste Ergebnisse können voraussichtlich Anfang des 
nächsten Jahres dem Fachausschuss für Mobilität und Bauwesen vorgestellt 

werden. 
 
Bei der baulichen Anbindung des neuen Wohnkomplexes handelt es sich gemäß 

BauGB um eine erstmalige Herstellung, wodurch die Anlieger in die 
Planungen/Überlegungen einzubeziehen sind. 

 
 
 

 
 

In Vertretung 
 
 

 
 

 
 

 

Walter Schaaf  
Technischer Beigeordneter 
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